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 Straßenbauplanung  Empfehlungen zum Investitonsbedarf and zu Ausbauprogrammen 

 
RdErl. d. Ministers für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten v. 25. 9. 1968 — IV A 1—20 — 

30/1 ¹) 

1 Im Jahre 1966 hat sich der „Koordinierungsausschuß für Straßenbauplanung' unter Beteiligung 
von Vertretern des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände kostituiert, mit 
dem Ziele, Planung und Durchführung der StraBenbaumaDnahmen aller Baulastträger im gegen-
seitigen Benehmen aufeinander abzustimmen. Der Ausschuß hat in seiner Sitzung vom 28. 5. 
1968 zwei Empfehlungen beschlossen, die für die Bereiche der globalen Ermittlung des Investiti-
onsbedarfs im Straßenbau und die Aufstellung von Ausbauplänen für Straßen zu einer Förderung 
der Einheitlichkeit im Straßenwesen beitragen.

Ich gebe hiervon Kenntnis und bitte, diese Empfehlungen zu berücksichtigen.

2 Empfehlung zum Finanzbedarf für den Verkehrsausbau

Der Koordinierungsausschuß für Straßenbauplanung empfiehlt, an den von der Sachverständi-
genkommission für eine Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse der Gemeinden mitgeteilten Mindestbedarfswerten für den Verkehrsausbau zunächst fest-
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zuhalten. Sofern es erforderlich wird, über einen längeren Zeitraum von etwa 15 bis 20 oder 
mehr Jahren hinaus zu planen, müssen neue Überlegungen angestellt werden.

Einen Anhalt für die voraussichtliche Größenordnung des Bedarfs gibt die Ermittlung des Koordi-
nierungsausschusses, nach der in der Gesamtsumme mit einer Erhöhung von etwa 40 Vo ge-
rechnet werden muß.

3 Empfehlung zur Aufstellung von Ausbauplänen

3.1 Der Koordinierungsausschuß für Straßenbauplanung hat in einer Fragebogenaktion bei den 
Ländern und bei den Städten über 50000 Einwohner den derzeitigen Stand der Ausbaupläne für 
die Verkehrswege erfragt. Die eingegangenen Antworten zeigen außerordentliche Unterschiede 
in Methode und Standard, so daß nicht hur die Vergleiche der verschiedenen Planungen unmög-
lich, sondern auch die gegenseitige Abstimmung von Ausbauprogrammen und Einzelmaßnah-
men sowie der Ausbau selbst erschwert werden. Zur Förderung der Koordinierung der Planun-
gen der verschiedenen Baulastträger hält es der Koordinierungsausschuß für erwünscht, Emp-
fehlungen zur Aufstellung von Straßenbauplänen zu geben, welche sich auf die genannte Erhe-
bung, auf Ausarbeitungen der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen und auf allgemeine 
Erfahrungen stützen.

3.2 Für die Wahl der Laufzeit bzw. der Ausbaustufen von Ausbauplanungen sind bestimmte Ter-
mine meist nicht vorgegeben. Der Koordinierungsausschuß empfiehlt allen Baulastträgem, künf-
tig ihre langfristigen Ausbaupläne in Zeitschritte von 5 Jahren einzuteilen und nach Möglichkeit 
dieselben Abschnitte zu wählen, wie sie der Bund für den 2. Ausbauplan vorgesehen hat (1971 
bis 1975, 1976 bis 1980, 1981 bis 1985).

3.3 In den Planungen der Länder, der Landkreise und der Gemeinden werden unterschiedliche 
Prognosen für das künftige Verkehrsaufkommen angegeben. Die Vielfalt der Prognosezeiträu-
me,, der Bezugsgrößen (Motorisierungsgrad, Motorisierungskennziffer in Einwohner/Pkw, Ein-
wohner/Pkw-E, Einwohner/Kfz) oder auch die Angabe einfacher Zunahmefaktoren für denAnaly-
severkehr lassen einen Vergleich nicht zu.

Der Koordinierungsausschuß empfiehlt, künftig bei den Planungen ein Fernziel und ein Zwi-
schenziel anzunehmen. Als Fernziel sollte die etwa im Jahre

1990 erwartete Vollmotorisierung angesehen werden. Das Zwischenziel sollte etwa 10 Jahre 
nach Beginn des Planungszeitraumes angesetzt werden.

Der Einheitlichkeit halber und zum besseren Vergleich sollte allgemein die Motorisierungskenn-
ziffer oder der Motorisierungsgrad in Einwohner/Kfz bzw. Kfz/1000 Ew angegeben werden.

3.4 Für die allgemeine Entwicklung des Kfz-Bestandes kann die neue Shell-Prognose einen An-
halt geben. Sie sollte den Planungen nach Möglichkeit zugrunde gelegt werden.

3.5 In den Verkehrsprognosen sollte künftig auch der Einfluß des Strukturwandels in den einzel-
nen Zählbezirken stärker berücksichtigt werden, weil sich dies auf die Verkehrserzeugung der 
Bezirke in besonderem Maße auswirkt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 2 / 3



') MBl. NW. 1968 S. 1682.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 3 / 3


	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Straßenbauplanung Empfehlungen zum Investitonsbedarf and zu Ausbauprogrammen RdErl. d. Ministers für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten v. 25. 9. 1968 — IV A 1—20 — 30/1 ¹) 

